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Aufnahme ausländischer Personen im 

Personenstandsregister 
 

 

Ausgestaltung des Ermessensspielraums 
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Aufnahme ausländischer Personen 

 

„Normalfall“ 
alle erforderlichen Dokumente vorhanden 

 Aufnahme des vollständigen Datensatzes 

Personenstands- 

register 

„Ausnahmefall“ 
unvollständige Dokumente 

 Aufnahme mit Minimalangaben 

Gerichtliche Feststellung 
 der Personenstandsdaten 

Aufnahme der Personenstandsdaten 

gemäss Gerichtsentscheid 

„Spezialfall“ 
Nachweis von Angaben 

durch Abgabe einer Erklärung 

Aufnahme der Daten soweit  

vorhanden und erklärt  

Aufnahme nicht möglich 
keine gesicherten Daten/Angaben 

 vorhanden 
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Ermessensspielraum 

 

"Kein Übel ist so gross wie die Angst davor."  
(Weisheit des Lucius Annaeus Seneca) 



Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD 

Bundesamt für Justiz BJ 

Direktionsbereich Privatrecht 

Eidgenössisches Amt für das Zivilstandswesen EAZW 

Ausbildungsseminar für kantonale Aufsichtsbehörden im Zivilstandswesen vom 29./30. November 2011 in Biel 

Referat von Cora Graf-Gaiser, EAZW 4 

 

Ermessen im Verwaltungsbereich 

 

Liegt eine Rechtsnorm vor, die einen Ermessens-
spielraum einräumt? 

 

 Ausdrückliche Verwendung des Begriffs „Ermessen“  

 oder offene Formulierung wie „kann“, „darf“, „ist 
berechtigt“ oder „ist befugt“. 

 

 Der Entscheidungsträger hat gewisse Freiheiten bei seiner 
Entscheidfindung. 
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Ermessensspielraum anlässlich Entscheidung 

 

 Worum geht es? 

 Wer ist beteiligt/involviert? 

 Was ist das Ziel? 

 In welchem Rahmen? 

 Worin liegt der Ermessensspielraum? 

 Wo liegen die Grenzen? 

 Worauf ist abzustützen? 
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Ermessensspielraum anlässlich Entscheidung 

 

 Worum geht es? 

 

Aufnahme ausländischer Personen im 

Personenstandsregister. 
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Ermessensspielraum anlässlich Entscheidung 

 

 Wer ist beteiligt/involviert? 

 

- ausländische Person 

- Zivilstandsamt 

- Sonderzivilstandsamt 

- Kantonale Aufsichtsbehörde im Zivilstandswesen 

- Gericht 
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Ermessensspielraum anlässlich Entscheidung 

 

 Was ist das Ziel? 

 

Beurkundung des vollständigen und korrekten 

Datensatzes der betroffenen Person, soweit der 

Nachweis der Angaben mit zumutbarem Aufwand 

gelingt. 
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Ermessensspielraum anlässlich Entscheidung 

 

 In welchem Rahmen? 

 

Sämtliche Dokumente 

vorhanden 

 Kein Ermessensspielraum 

Keine Dokumente 

vorhanden 

 Kein Ermessensspielraum 

Ermessensspielraum    
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Ermessensspielraum anlässlich Entscheidung 

 

 Worin liegt der Ermessensspielraum? 

 

- Abwägen, ob Dokumente einer 
Echtheitsüberprüfung unterzogen werden 
sollen. 

- Abwägen, ob die Abgabe einer Erklärung 
zugelassen werden soll. 

- Abwägen, ob das Gericht die 
Personenstandsdaten feststellen soll. 

- etc…. 
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Ermessensspielraum anlässlich Entscheidung 

 

 Wo liegen die Grenzen? 

- Rechtssicherheit 

- Es sollten keine falschen Personenstandsdaten 

erfasst werden 

- Keine willkürliche Entscheidung 
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Ermessensspielraum anlässlich Entscheidung 

 

 Worauf ist abzustützen? 

- Gesetzliche Bestimmungen (ZGB, ZStV) 

- Weisungen / Prozesse 

- Gesunden Menschenverstand 

 

 

Paragraphenreiter unerwünscht! 

 



Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD 

Bundesamt für Justiz BJ 

Direktionsbereich Privatrecht 

Eidgenössisches Amt für das Zivilstandswesen EAZW 

Ausbildungsseminar für kantonale Aufsichtsbehörden im Zivilstandswesen vom 29./30. November 2011 in Biel 

Referat von Cora Graf-Gaiser, EAZW 13 

Appell an die Behörde 

• Die Rolle der Urkundsperson ist wichtig. 

• Sie muss sich ihrer Verantwortung bewusst sein. 

• Sie soll ihren Ermessensspielraum moderat nutzen. 

• Keine Scheu vor der Entscheidung. 

• Es gibt kein falsch oder richtig, sondern allenfalls 

ein halbfalsch und ein halbrichtig. 

• Kenntnis der Funktionsweise von Infostar und der 

Wirkung der darin erfassten Personendaten. 
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Die Unsicherheit bleibt 

Aber es lohnt sich, etwas zu wagen! 


